
EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

ENTSCHEIDUNG DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

vom 28. Oktober 2008

zu Übergangsbestimmungen für die Auferlegung einer Mindestreservepflicht durch die Europäische
Zentralbank nach der Einführung des Euro in der Slowakei

(EZB/2008/14)

(2008/892/EG)

DAS DIREKTORIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK —

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentral­
banken und der Europäischen Zentralbank (nachfolgend „ESZB-
Satzung“), insbesondere auf Artikel 19.1 und Artikel 47.2 erster
Gedankenstrich,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2531/98 des Rates vom
23. November 1998 über die Auferlegung einer Mindestreserve­
pflicht durch die Europäische Zentralbank (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der Europä­
ischen Zentralbank vom 12. September 2003 über die Aufer­
legung einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9) (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates vom
23. November 1998 über das Recht der Europäischen Zentral­
bank, Sanktionen zu verhängen (3),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom
23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten
durch die Europäische Zentralbank (4), insbesondere auf Artikel 5
Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 der Europä­
ischen Zentralbank vom 22. November 2001 über die konsoli­
dierte Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute
(EZB/2001/13) (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Einführung des Euro in der Slowakei am 1. Januar
2009 bedeutet, dass Kreditinstitute und Zweigstellen von
Kreditinstituten, die sich in der Slowakei befinden, ab
diesem Zeitpunkt mindestreservepflichtig sein werden.

(2) Für die Aufnahme dieser Rechtssubjekte in das Mindest­
reservesystem des Eurosystems müssen Übergangsbestim­
mungen erlassen werden, um eine reibungslose Integra­
tion ohne unverhältnismäßige Belastung der Kreditinsti­
tute in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, einschließlich
der Slowakei, zu gewährleisten.

(3) Gemäß Artikel 5 der ESZB-Satzung in Verbindung mit
Artikel 10 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, auf
nationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zu treffen
und umzusetzen, um statistische Daten zur Erfüllung der
statistischen Berichtsanforderungen der EZB zu erheben
sowie rechtzeitig Vorkehrungen auf dem Gebiet der Sta­
tistik zu treffen, um den Euro einführen zu können. —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Entscheidung haben die Begriffe „Institut“, „Min­
destreservepflicht“, „Mindestreserve-Erfüllungsperiode“, „Mindest­
reservebasis“ und „teilnehmender Mitgliedstaat“ die gleiche Be­
deutung, die sie in der Verordnung (EG) Nr. 1745/2003
(EZB/2003/9) haben.
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Artikel 2

Übergangsbestimmungen für in der Slowakei befindliche
Institute

(1) Abweichend von Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr.
1745/2003 (EZB/2003/9) gilt für in der Slowakei befindliche
Institute übergangsweise eine Mindestreserve-Erfüllungsperiode
vom 1. Januar 2009 bis zum 20. Januar 2009.

(2) Die Mindestreservebasis jedes in der Slowakei befindli­
chen Instituts für die übergangsweise geltende Mindestreserve-
Erfüllungsperiode wird anhand der Positionen seiner Bilanz zum
31. Oktober 2008 festgelegt. Institute, die sich in der Slowakei
befinden, melden der Národná banka Slovenska ihre Mindest­
reservebasis gemäß dem Berichtsrahmen für die Geld- und Ban­
kenstatistik der EZB, der in der Verordnung (EG) Nr.
2423/2001 (EZB/2001/13) festgelegt ist. In der Slowakei be­
findliche Institute, denen gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 2423/2001 (EZB/2001/13) eine Ausnahme­
regelung eingeräumt wird, berechnen die Mindestreservebasis
für die übergangsweise geltende Mindestreserve-Erfüllungspe­
riode anhand ihrer Bilanz zum 30. September 2008.

(3) Für die übergangsweise geltende Mindestreserve-Erfül­
lungsperiode berechnet ein in der Slowakei befindliches Institut
oder die Národná banka Slovenska die Mindestreserven dieses
Instituts. Die Seite, die die Berechnung der Mindestreserven
vornimmt, legt der anderen Seite ihre Berechnung vor, wobei
sie Letzterer ausreichend Zeit zur Prüfung und zur Vorlage von
Berichtigungen einräumt. Beide Seiten bestätigen die berechne­
ten Mindestreserven, einschließlich etwaiger Berichtigungen, spä­
testens am 9. Dezember 2008. Bestätigt die andere Seite den
Mindestreservebetrag nicht bis zum 9. Dezember 2008, gilt dies
als Anerkennung des berechneten Betrags für die übergangs­
weise geltende Mindestreserve-Erfüllungsperiode.

(4) Artikel 3 Absätze 2 bis 4 gilt entsprechend für Institute,
die sich in der Slowakei befinden, so dass diese Institute für ihre
ersten Mindestreserve-Erfüllungsperioden Verbindlichkeiten ge­
genüber in der Slowakei befindlichen Instituten von ihrer Min­
destreservebasis abziehen können, obgleich diese Institute zum
Zeitpunkt der Berechnung der Mindestreserven nicht in der Liste
der mindestreservepflichtigen Institute gemäß Artikel 2 Absatz
3 der Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 (EZB/2003/9) aufgeführt
sind.

Artikel 3

Übergangsbestimmungen für in anderen teilnehmenden
Mitgliedstaaten befindliche Institute

(1) Die Mindestreserve-Erfüllungsperiode, die gemäß Artikel 7
der Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 (EZB/2003/9) für in ande­

ren teilnehmenden Mitgliedstaaten befindliche Institute gilt,
bleibt unberührt von einer übergangsweise geltenden Mindest­
reserve-Erfüllungsperiode für in der Slowakei befindliche Insti­
tute.

(2) Institute, die sich in anderen teilnehmenden Mitgliedstaa­
ten befinden, können für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden
vom 10. Dezember 2008 bis zum 20. Januar 2009 und vom
21. Januar bis zum 10. Februar 2009 Verbindlichkeiten gegen­
über in der Slowakei befindlichen Instituten von ihrer Mindest­
reservebasis abziehen, auch wenn diese Institute zum Zeitpunkt
der Berechnung der Mindestreserven nicht in der in Artikel 2
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 (EZB/2003/9)
genannten Liste der mindestreservepflichtigen Institute aufge­
führt sind.

(3) In anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten befindliche In­
stitute, die die Möglichkeit zum Abzug der Verbindlichkeiten
gegenüber in der Slowakei befindlichen Instituten nutzen möch­
ten, berechnen für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden vom
10. Dezember 2008 bis zum 20. Januar 2009 und vom 21. Ja­
nuar bis zum 10. Februar 2009 ihre Mindestreserven anhand
ihrer Bilanz zum 31. Oktober bzw. 30. November 2008 und
übermitteln eine Tabelle gemäß Fußnote 5 von Tabelle 1
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2423/2001
(EZB/2001/13), die in der Slowakei befindliche Institute bereits
als mindestreservepflichtig im Rahmen des Mindestreservesys­
tems der EZB ausweist.

Hiervon unberührt bleibt die Verpflichtung der Institute, statis­
tische Daten für die betreffenden Zeiträume gemäß Tabelle 1 in
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 (EZB/2001/13)
zu melden, wobei in der Slowakei befindliche Institute noch als
in der „übrigen Welt“ befindliche Banken aufgeführt werden.

Die Tabellen werden gemäß den Fristen und Verfahren
übermittelt, die in der Verordnung (EG) Nr. 2423/2001
(EZB/2001/13) festgelegt sind.

(4) Für die im Dezember 2008, Januar und Februar 2009
beginnenden Mindestreserve-Erfüllungsperioden berechnen in
anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten befindliche Institute, de­
nen gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2423/2001 (EZB/2001/13) eine Ausnahmeregelung eingeräumt
wird und die die Möglichkeit zum Abzug der Verbindlichkeiten
gegenüber in der Slowakei befindlichen Instituten nutzen möch­
ten, ihre Mindestreserven anhand ihrer Bilanz zum 30. Septem­
ber 2008 und übermitteln gemäß Fußnote 5 von Tabelle 1 in
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 (EZB/2001/13)
eine Tabelle, die in der Slowakei befindliche Institute bereits als
mindestreservepflichtig im Rahmen des Mindestreservesystems
der EZB ausweist.
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Hiervon unberührt bleibt die Verpflichtung der Institute, statis­
tische Daten für die betreffenden Zeiträume gemäß Tabelle 1 in
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 (EZB/2001/13)
zu melden, wobei in der Slowakei befindliche Institute noch als
in der „übrigen Welt“ befindliche Banken aufgeführt werden.

Die Tabellen werden gemäß den Fristen und Verfahren über­
mittelt, die in der Verordnung (EG) Nr. 2423/2001
(EZB/2001/13) festgelegt sind.

Artikel 4

Inkrafttreten und Anwendung

(1) Diese Entscheidung ist an die Národná banka Slovenska,
in der Slowakei befindliche Institute und in den anderen teil­
nehmenden Mitgliedstaaten befindliche Institute gerichtet.

(2) Diese Entscheidung tritt am 1. November 2008 in Kraft.

(3) In Ermangelung von Sonderbestimmungen in dieser
Entscheidung gelten die Bestimmungen der Verordnungen (EG)
Nr. 1745/2003 (EZB/2003/9) und (EG) Nr. 2423/2001
(EZB/2001/13).

Geschehen zu Frankfurt am Main am 28. Oktober 2008.

Der Präsident der EZB
Jean-Claude TRICHET
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